
Antrag Grundstückszufahrt  Stand Juli 2023 

An die 

Stadt Duisburg 

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 

61.31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum 

Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 

47049 Duisburg 

 auf Herstellung einer Grundstückszufahrt 

 auf Änderung einer Grundstückszufahrt 

 auf Beseitigung einer Grundstückszufahrt 

für das Grundstück 

                     
 (Straße) (Haus-Nr.) (Gemarkung, Flur, Flurstück) 

          
 (Postleitzahl, Stadtteil)  

Eigentümer 

              
Name, Vorname Telefon 

              
Straße, Haus-Nr. E-mail 

        
Postleizahl, Ort 

Dem Antrag auf Herstellung, Änderung oder Beseitigung einer Grundstückszufahrt ist eine Skizze 
beigefügt. Sie enthält Angaben über: 

- Grundstückslänge an der Straßenfront 
- Lage und Größe des Stellplatzes / der Garage 
- die Lage der neuen bzw. geänderten Grundstückszufahrt 
- die Lage der eventuell vorhandenen Grundstückszufahrt vor dem eigenen Grundstück oder 

angrenzenden Nachbargrundstück 
- die Lage von Straßeneinrichtungen wie Straßenbäume, Straßenlaternen, Kabelschächten u.ä. 

Nach Prüfung durch die Stadt Duisburg erfolgt die Genehmigung, soweit die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. Im Anschluss an die Genehmigung der Grundstückszufahrt wird die Bearbeitung von den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR (WBD) weitergeführt. 
Diese schließen eine schriftliche Vereinbarung mit dem Eigentümer und übernehmen die technische 
Betreuung. 

Sämtliche Kosten zur Herstellung der Grundstückzufahrt, die Kosten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
AöR, sowie die Kosten für die Veränderung von Straßeneinrichtungen trägt der Antragsteller. 
(Rechtgrundlage: § 16 StrWG NRW, Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen) 

 

    
Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers 

Bitte beachten: 

Dem Antrag auf eine Grundstückszufahrt 

ist eine Skizze beizufügen! 

 

Antrag 


